
 

 

 

Gemäß § 19 Abs. 5 GasGVV ist der Grundversorger verpflichtet, säumigen Kund*innen 
spätestens mit der Ankündigung einer Unterbrechung der Grundversorgung nach  
§ 19 Abs. 4 Gas GVV zugleich in Textform den Abschluss einer Abwendungsvereinbarung 
anzubieten. Gemäß § 2 Abs. 3 Satz 5 GasGVV hat der Grundversorger die 
Abwendungsvereinbarung auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 

 

Abwendungsvereinbarung 

 

zwischen 
den Stadtwerken Herrenberg, Stuttgarter Str. 92, 71083 Herrenberg 

- im folgenden „SWH“ genannt – 
und 
 
_____________________________________________________________ 
 

- im folgenden „Kund*in“ genannt - 

 

Zwischen den Vertragsparteien besteht ein Vertrag zur Belieferung mit        Erdgas /                  
        Wasser /          Strom – Kundennummer _______________. Der*die Kund*in ist mit 
Zahlungen aus diesem Vertrag in Rückstand.  

Zur Abwendung der Versorgungsunterbrechung bieten wir Ihnen die nachstehenden 
Zahlungsmöglichkeiten an. Den aktuellen Zahlungsrückstand entnehmen Sie bitte dem 
beiliegenden Sperrschreiben. 
 
Kreuzen Sie bitte hier die gewünschte Zahlungsmöglichkeit an. 
 
 sofortige Zahlung   Ratenzahlung   Ratenzahlung 
 (innerhalb 14 Tagen)   6 Monate   12 Monate 

 

Sollten Sie zusätzliche Zahlungen leisten, teilen Sie uns dies bitte umgehend mit. 
 
Bitte beachten Sie, dass bei der zwischenzeitlichen Erstellung einer Jahresverbrauchs-
abrechnung der Ratenplan erlischt. Melden Sie sich in einem solchen Fall bitte bei uns unter 
der Rufnummer 07032/9481-53. 
 
Mit Abschluss dieser Abwendungsvereinbarung entstehen keine Kosten. 
Bei Zahlungsverzug endet die Abwendungsvereinbarung automatisch und der Gesamt-
betrag wird sofort zur Zahlung fällig. Darüber hinaus werden wir die Versorgung Ihrer 
Verbrauchsstelle durch den Netzbetreiber einstellen lassen. 
 
 

 



Eingehende Zahlungen werden immer vorrangig zur Tilgung der Ratenvereinbarung heran-
gezogen. Die weiteren Abschlagszahlungen bleiben von dieser Vereinbarung unberührt und 
werden zu den jeweiligen Fälligkeiten abgebucht. 
 
 

Diese Abwendungsvereinbarung gilt nur solange ein Lieferverhältnis mit den Stadtwerken 
Herrenberg besteht. Bei Kündigung wird diese widerrufen und der noch offene Betrag 
sofort zur Zahlung fällig. 
 
Bitte senden Sie diese Vereinbarung unterschrieben an uns zurück, gerne können Sie diese 
auch per Mail an stadtwerke@herrenberg.de senden. Diese Ratenvereinbarung tritt erst mit 
Erhalt des von Ihnen unterschriebenen Exemplars in Kraft. 
 
 

Herrenberg, den ___________________                                         __________________________                                                             
                                                                                                           Ort, Datum   

 

__________________________________________                                                 _________________________________ 

Stadtwerke Herrenberg                                                                 Unterschrift Schuldner 

mailto:stadtwerke@herrenberg.de

